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Beschluss
des Landtages Brandenburg

Einsetzung einer Enquete-Kommission

„Lehren aus der Coronapandemie zur Analyse und

Aufarbeitung staatlicher Maßnahmen sowie

zur Stärkung der Krisenresilienz des Landes Brandenburg“

Der Landtag Brandenburg hatin seiner6. Sitzung am 23. Januar 2025 zum TOP4 folgenden
Beschluss gefasst:

„Die Coronapandemie, ausgelöst durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2, das
Ende 2019 erstmals in Wuhan, China, identifiziert wurde, entwickelte sich innerhalb
weniger Monate zu einer globalen Gesundheitskrise. Die rasante Verbreitung des Vi-
rus stellte alle Gesellschaften, insbesonderemit Blick auf ihre nationalen und regiona-
len Gesundheitssysteme, die Wirtschaftssysteme sowie Schulen und Kinderbetreu-
ungseinrichtungen vor große Herausforderungen. Besonders von der COVID-Erkran-
kung betroffen waren vulnerable Gruppen, darunter ältere Menschen, Personen mit

Vorerkrankungen und sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen.

In Brandenburg ergriff die Landesregierung ab dem 18. März 2020 Maßnahmen, da-
runter die Schließung von Schulen, Kitas und kulturellen Einrichtungen, sowie Kon-
taktbeschränkungen undwirtschaftliche Hilfsprogramme. Alle kontaktbeschränkenden

Maßnahmenhatten dabei zum Ziel, die Ausbreitung des Virus einzugrenzen und den
Gesundheitsschutz der Brandenburgerinnen und Brandenburger zu gewährleisten. Ei-

nige dieser Maßnahmenblieben im Hinblick auf soziale, psychologische und wirt-
schaftliche Konsequenzen abernicht folgenlos. Familien waren gefordert, Betreuung
und Beruf zu vereinen, viele Unternehmenund Selbstständige kämpften mit existenzi-
ellen Herausforderungen, und zahlreiche Menschenlitten unter Isolation und psychi-

schen Belastungen. Manche Einschränkungenderindividuellen Freiheitsrechte sind
heute in einem anderen Licht zu sehen. Der gesellschaftliche Diskurs in jener Zeit hat
unser Landin Teilen tief gespalten. Insoweit offenbarte die Pandemie und wie wir als
Gesellschaft darauf reagiert haben, einerseits die Bedeutung solidarischen Handelns
und eines starken, handlungsfähigen Staates. Sie zeigte aber andererseits auch, dass
wichtige Errungenschaften einer Demokratie wie Meinungsfreiheit und der sachliche
Austausch verschiedener Auffassungensowieindividuelle Freiheitsrechte immer eine
Abwägungssachedarstellen. In der Zukunft muss aus den Erfahrungen der Corona-
pandemie und den ergriffenen Maßnahmen gelernt werden.

Der Landtag setzt deshalb eine Enquete-Kommission ein, um die Erfahrungen der
Pandemie im Land Brandenburg aufzuarbeiten, um sie für die Zukunft nutzbar zu ma-

chen. Die Kommission soll insbesondere herausarbeiten, wie das Brandenburger Ge-
sundheitssystem sowie unsere gesellschaftlichen Strukturen in Pandemiezeiten kri-
senfester gestaltet werden können. Zugleich soll sie Empfehlungen erarbeiten, wie
auch in Zeiten einer hohen Priorität des Gesundheitsschutzesstaatliche Eingriffe in
Freiheitsrechte unter dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit so gering wie möglich
bleiben können.
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Im Fokus stehen zudem die Resilienz von Bildungseinrichtungen, die Unterstützung
vulnerabler Gruppen und die Analyse wirtschaftlicher und sozialer Folgewirkungen.
Außerdem soll eine Prüfung zur Ausarbeitung eines Corona-Amnestiegesetzesstatt-
finden und Lehren ausder gesellschaftlichen Debatte jener Zeit gezogen werden. Auch
ausgewählte betroffene Bürgerinnen und Bürger unterschiedlicher Altersgruppen und
sozialer Schichten sind anzuhören. Zielist es, praxisorientierte Handlungsempfehlun-
gen zu entwickeln, die Brandenburg auf künftige Krisen besser vorbereiten, den ge-

sellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und die gesellschaftliche Spaltung in der
Gesellschaft, die in jener Zeit entstandenist, weitgehend zu heilen.

Der Landtag beschließt:

I. Einsetzung

Der Landtag setzt gemäß & 1 Absatz 2 des Gesetzes über die Enquete-Kommissionen
des Landtages Brandenburg die Enquete-Kommission ‚Lehren aus der Coronapande-
mie zur Analyse und Aufarbeitung staatlicher Maßnahmen sowie zur Stärkung derKri-
senresilienz des Landes Brandenburg‘ein.

Il. Zusammensetzung

Der Kommission gehören neun parlamentarische Mitglieder und vier Sachverständige

an. Die Fraktionen der SPD und AfD benennenjeweils drei parlamentarische Mitglie-
der, die Fraktion des BSW zweiparlamentarische Mitglieder und die Fraktion der CDU

ein parlamentarisches Mitglied. Jede Fraktion benennt einen Sachverständigen. Für
jedes parlamentarische Mitglied wird durch die FraktioneneineStellvertreterin bzw. ein

Stellvertreter benannt.

Der Städte- und Gemeindebund sowie der Landkreistag Brandenburg könnenje ein
ständiges mitberatendes Mitglied ohne Stimmrecht in die Enquete-Kommission ent-

senden. Die Landesregierung wird gebeten, beratend mit einem Vertreter oder einer
Vertreterin an den Sitzungen der Kommissionteilzunehmen.

Ill. Aufgaben

Die Enquete-Kommission befasst sich mit den folgenden Aufgabenbereichen:

° Resilienz des Gesundheitssystems: Untersuchung der Kapazitaten und Struktu-
ren des Gesundheitswesens,einschließlich der Versorgung mit Schutzmateria-
lien, Intensivbetten und Personal, um Schwachstellen zu identifizieren und zu
beheben: Dazu gehören auch eine Analyse des Landespandemieplans und Vor-
schläge zu seiner Überarbeitung, Beratungen über eine Landespandemiereserve
für Schutzmaterialien und Medikamente sowie über die Sinnhaftigkeit der Schaf-
fung eines Einsatzplanes für Krankenhäuser im Land Brandenburg nachBeispiel

anderer Bundesländer sowie von regelmäßig stattfindenden Katastrophenübun-
gen. Um zukünftig ein zügiges, effektives und verhältnismäßiges Handeln des
Staates zu ermöglichen, soll die Enquete-Kommission gegebenenfalls konkrete
gesetzliche Änderungen im Landes- oder Bundesrecht vorschlagen.
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Analyse staatlicher Eingriffe: Klärung juristischer Fragen, die während der Pan-
demie auftraten, einschließlich der Abwägung vonstaatlichen Eingriffen in Frei-

heitsrechte unter dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und dem berechtigten
Interesse zum Schutz deröffentlichen Sicherheit; dazu gehören auch Fragenei-
nes Corona-Amnestie-Gesetzes. Es soll zudem untersucht werden,wie viele Ver-
ordnungen Gegenstand einer Überprüfung durch das Oberverwaltungsgericht
Berlin-Brandenburg im Rahmen von Normenkontrollverfahren nach 8 47 VwGO
waren,in wie vielen Fällen davon das Gericht welche konkreten Regelungenmit

welcher Begründung für unwirksam erklärt hat und welche Schlussfolgerungen
sich hieraus für die Zukunft ziehen lassen.

Bewertung der Verhältnismäßigkeit und Effektivität von Maßnahmen wie: Kon-
takt- und Zutrittsbeschränkungen, verschiedene sogenannte ‚G-Regeln‘, Ge-
schäfts-, Gastronomie- und Schulschließungen sowie Ausgangsbeschränkun-

gen, Impfkampagne und die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht um
bei eventuellen kommenden PandemienEingriffe in die Freiheitsrechte so gering

wie möglich zu halten. Es sollen Empfehlungen für eine bestmögliche Datener-
fassung und einen bestmöglichen Datenaustausch zwischenallen relevanten Ak-
teurinnen und Akteuren im Krisenfall entwickelt werden, um das Kontaktperso-
nenmanagement im Pandemiefall noch proaktiver zu gestalten. Es gilt zu bewer-

ten, ob Infektionsschutz und die Entscheidung über die Verhängung staatlicher
Maßnahmenzukünftig auf fachlich breitere Füße gestellt werden sollte, um mög-
liche Auswirkungen besser abwägen zu können.

Bewertung der Maßnahmenzur wirtschaftlichen Unterstützung: Die im Rahmen
der Coronapandemie getroffenen Maßnahmen des Landes Brandenburg zurfi-
nanziellen Vorsorge und wirtschaftlichen Unterstützung von Betrieben einerseits
und Bürgerinnen und Bürgern anderseits sollen aufgearbeitet und unter Hinzu-

ziehung von Fachexpertinnen und Fachexperten aus der Ökonomie und Sozial-
ökonomie Empfehlungenfür zukünftige Krisenfälle entwickelt werden. Auf Basis

der Erkenntnisse aus dem Familienbericht des Landes Brandenburg sollen im
Rahmender Untersuchung Empfehlungen für pandemiespezifische Arbeitsmo-
delle entwickelt werden, welche die individuellen und sozialen Besonderheiten
aller Familienmodelle auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten wie etwa die
finanzielle Ausgangslage im Fall von Alleinerziehenden besonders berücksichti-
gen.

Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und Überwindung gesellschaft-
licher Spaltung: Analyse der sozialen Auswirkungen der Coronamaßnahmenauf
verschiedene gesellschaftliche Gruppen, auf den gesellschaftlichen Diskurs und

die Meinungsfreiheit. Entwicklung von Strategien zur Förderung des Zusammen-
halts, die auch in Krisensituationen unterschiedliche Auffassungen respektieren.
Dies umfasst auch eine Betrachtung der Rolle privater sowie öffentlich-rechtlicher

Medien. Die Enquete-Kommission soll zudem Vorschläge erarbeiten, wie zukünf-
tig die demokratische Beteiligung des Landtages Brandenburg beim Erlass und
bei der Änderung von Infektionsschutzverordnungen verbessert bzw. gestärkt

werden kann.



Landtag Brandenburg Drucksache 8/336-B

IV. Arbeitsweise

fl Die Arbeit der Enquete-Kommission soll die bundespolitische Aufarbeitung sowie
die gesellschaftlichen Debatten zu den Folgen der Coronapandemie und den ver-

hängten Maßnahmen flankieren. Dazu sollen Sachverständige die Arbeit des
Ausschusses unterstützen und Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen
gesellschaftlichen Gruppen und Fachrichtungen gehört werden. So sollen bei-
spielsweise Expertinnen und Experten aus Sozialverbänden und Betroffenenor-
ganisationen sowie medizinische Sachverständige, Angehörige des Öffentlichen
Gesundheitsdienstes, der Rettungskräfte, der Krankenhausgesellschaft, der
Kassenärztlichen Vereinigung und der Krankenkassen angehört werden. Auch
von den Auswirkungen der Coronapandemie und der verhängten Maßnahmen
betroffene Bürgerinnen und Bürgersollen mit ihren Anliegen gehört werden. Da-
bei sollen Menschen unterschiedlichen Alters und sozialer Stellung zu Wort kom-
men, damit das gesamte gesellschaftliche Meinungsspektrum zu diesen The-
menfeldern abgebildet werden kann. Betroffene von langfristigen, gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen im Anschluss an eine SARS-CoV-2-Infektion sowie von
Nebenwirkungender Coronaimpfstoffe (Post-Vac-Syndrom) sollen dabei eine an-
gemessene Beachtung erfahren. Auch von durch Schulschließungen betroffene
Kinder und Jugendliche, ihre Eltern sowie pädagogische und psychologische
Fachkräfte sollen Gehörfinden. Die Sitzungen sind grundsätzlich öffentlich.

Die Enquete-Kommissiongreift zur Analyse auf wissenschaftliche Studien zurück
und zieht ebenso die Ergebnisse der Enquete-Kommissionen und Untersu-
chungsausschüsse anderer Bundesländer (und gegebenenfalls des Bundes)
zum Themenkomplex ‚Coronapandemie‘ heran. Zudem sollen die Erkenntnisse

aus den beiden Corona-Untersuchungsausschüssen des Landtags Bandenburg
genutzt werden.

Die Enquete-Kommission kannbei Bedarf zusätzliche Expertisen in Auftrag ge-
ben.

Ergebnisse und Gutachten werden auf einer eigens hierfür eingerichteten Inter-
netseite veröffentlicht.

Der Landtag Brandenburg geht davon aus, dass die Landesregierung die En-
quete-Kommission jederzeit unterrichtet und aktiv unterstützt, um unnötigen
Mehraufwand und Doppelprüfungen zu vermeiden.
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V. Sachliche und personelle Ausstattung (§ 1 Absatz 4 EnKoG)

1. Inhaltliche und organisatorische Betreuung der Enquete-Kommission sowie Aus-
stattung der Kommission mit Sachmitteln:

Die Enquete-Kommission wird inhaltlich und organisatorisch von der Verwaltung
des Landtagesbetreut.

Fur die Dauerder Tatigkeit der Enquete-Kommission werden im Einzelplan des
Landtages bei Kapitel 01 010 zwei zusätzliche Planstellen für die vorüberge-
hende Beschäftigung von zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern (bis Besoldungs-
gruppe A 15 oder R 2) zur Betreuung und wissenschaftlichen Begleitung der

Kommission ausgebracht.

Außerdem wird im Einzelplan des Landtagesbei Kapitel 01 010 eine zusätzliche
Stelle E 8 für die vorübergehende Beschäftigung einer Mitarbeiterin bzw. eines

Mitarbeiters als Sachbearbeiter ausgebracht. Die Planstellen/Stellen stehen bis
zum Ablauf des Monats, der auf den Monatfolgt, in dem die Arbeit der Enquete-
Kommission endet, zur Besetzung zur Verfügung.

Für die Dauer der Tätigkeit der Enquete-Kommission sind im Einzelplan des
Landtages bei Kapitel 01 010 Sachmittel insbesondere zu veranschlagenfür:

- Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der Kommis-
sion (insbesondere für die Vergütung von Gaststenografen und deren Reise-
kosten sowie ggf. für die Beschaffung von Technik und für Raummieten bei
auswärtigen Kommissionssitzungen),

- die Öffentlichkeitsarbeit der Kommission,

- Kosten für die sachverständigen, nichtparlamentarischen Mitglieder der
Kommission (Ersatz für entstandenen Verdienstausfall und Reisekostenent-
schädigung bzw. Gewährung einer pauschalen Aufwandsentschädigung),

- Kosten für die Erstellung von Gutachten und Entschädigungszahlungen an

Sachverständige nach $ 6 Absatz 2 EnKoG,

- Reisen der Kommission in Gebiete außerhalb des Landes Brandenburg.

Zuschüssean die Fraktionenzur fraktionsseitigen Betreuung der Enquete-
Kommission:

Jede im Landtag vertretene Fraktion kann nach $ 1 Absatz 4 Satz 2 und 3 EnKoG
zusätzliche zweckgebundenefinanzielle Mittel zur fraktionsseitigen Betreuung
der Enquete-Kommission in Anspruch nehmen.Die Mittel können ab dem 1. Feb-

ruar 2025 bis zum Ablauf des Monats, der auf den Monatfolgt, in dem die Arbeit
des Sonderausschusses endet, für jeden Kalendermonatin Höhe von 1/12 der

Personaldurchschnittskosten einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 14 desTarif-
vertragesfür den öffentlichen Dienst der Länder in Anspruch genommenwerden.
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Die bis zum Endedes Leistungszeitraums (Monat) nicht in Anspruch genomme-
nen Mittel stehen noch bis zum Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres zur Verfü-
gung.

Die zweckgebundene Verwendung der Mittel ist gegenüber der Verwaltung des
Landtages nachzuweisen.“

  

Die Pfäsidentin


